
 

 

Willkommen 

auf der Homepage der Arbeits- und 

Forschungsgruppe Empfangsscheine des 

Schweizerischen Ganzsachen-Sammler-Vereins 

 

 

Diese Seite enthält  Informationen über Empfangsschein-Formulare  

(Empfangscheine ohne eine aufgedruckte Empfangsscheingebühr)  

 

Empfangsscheine mit einer Empfangsscheingebühr, so genannte 

Empfangsscheinganzsachen sind im Zumstein Spezialkatalog und 

Handbuch „Die Ganzsachen der Schweiz“ XI. überarbeitete und 

ergänzte Auflage 2010 vermerkt  

 

Nachträge sind auf unserer Homepage im Kapitel EPS-Ganzsachen“ 

dokumentiert. 

 

Der Katalog kann im seriösen Marken-Fachhandel oder Buchhandel 

bezogen werden. (ISBN 3-909278-33-7) 

 

Diese Seiten basieren auf Arbeitspapieren, welche laufend 

überarbeitet werden. Änderungen, Ergänzungen, Korrekturen oder 

Neuigkeiten sind jederzeit willkommen.  

E-Mail an eggeranton@bluewin.ch. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

Gebiet: 

 

 Neue Empfangsschein-Formulare der Kantonal-Post 

URI  
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Formulare sind nicht im Zumsteinkatalog vermerkt. 

 
Update 2011 / 2015 

mailto:eggeranton@bluewin.ch


 

 
22.01.2010 UR.1  Neubewertung des Scheins   neu wird dieser Schein als Ganzsache   

geführt 

 

22.01.2010   Text Hürliman betreffend Stempelgebühr einfügt  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kantonale Empfangsscheine des Kantons Uri 

 

 
 

 

Bisher sind noch „keine“ Empfangsscheine des Kantons Uri mit einer Scheingebühr bekannt. 

 

 

UR.0.0.1825      Nummerierung nach Egger  (0.0 ohne Formularnummer  / Vorläufer) 

                                                                       (1843 ungefähres Ausgabejahr) 

 

                          Titel : „ Dem Postamt in Altdorf “ 

 
                          5. Textzeile „Bothen“                            

                          Scheingebühr : keine 

                Format  :  ca. 17,0 * 10,8 cm  ?? 

                          Papier  :  Graues „Filzpapier“ /  teilweise beschnitten, sonst gerissen 

                          Scheingebühr: keine 



                          Verwendet : 15. März 1825 in Altdorf 

 

 

 

 

 

 
Abbildung : UR.0.0.1825 – Dokumentation  Egger  (vG) 

 

 

Der untenstehende Post-Schein ist insofern einUnikat, weil eine Stempelgebühr von einem 

Schilling vorgedruckt ist. 

 

Meiner Ansicht (egger) ist dies ein wohl eine echte Ganzsache. Die gedruckte Stempelgebühr 

bedeutet hier eine Postgebühr, da 1843 noch kein Gesetz zur Erhebung einer Stempelgebühr 

bestand. Ein entsprechendes Gesetz wurde erst ca. 1895 erlassen. 

 

Unten ist ein Auszug über die Stempelgebühren des Kantons Uri eingefügt. Der Text stammt 

aus dem Werk „Handbuch der schweizerischen Fiskalmarken“ von Robert Hürlimann.  



 
Abbildung : Auszug Stempelgebühren Kanton.   

 

 
 UR.1               Titel : „ Dem Postamt in Altdorf “ 

 

                          5. Textzeile „Boten“                            

                          Scheingebühr : 1 Sch(illing) 

                Format  :  ca. 17,0 * 10,8 cm 

                          Papier  :  Graues „Filzpapier“ /  teilweise beschnitten, sonst gerissen 

                          Stempelvermerk : Stempelgebühr 1 Sch. Sowie Trockenstempel 

                                                    

                          Verwendet : 5. Mai 1843 in Altdorf 

 

                           

 



 
Abbildung :   UR.1 – Sammlung Egger 

 

 

 

 


